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Sozialgeschichte der spätmittelalterlichen Städte,
1990-2010

Hans-Jörg Gilomen

Während die klassische Wirtschaftsgeschichte sowohl institutionell wie auch

im Interesse der Forschenden in den letzten Jahrzehnten stark zurückgefallen
ist (Gilomen 2009, 2010), erfreut sich die mit ihr traditionell verbundene

Sozialgeschichte immer noch einer enormen Strahlkraft. Gerade in der Schweiz

ist indessen jüngst ihre Ablösung «aus guten Gründen» durch die neue

Kulturgeschichte prognostiziert, wenn nicht propagiert worden, ausgerechnet durch
einen Vertreter der Zürcher «Forschungsstelle für schweizerische Wirtschafts- und

Sozialgeschichte» (Sarasin 2004). François Walter (1997: 62) sieht immerhin
als Kern des Metiers des Historikers das changement social: «L'instabilité
des systèmes sociaux donne sens à l'histoire.» Die Abgrenzung einer modem

verstandenen Sozialgeschichte zu methodisch innovativen Ansätzen, die in

Vielem der neuen Kulturgeschichte schon vorangegangen sind - man denke

an die Historiker im Umkreis der Annales -, kann gerade an dieser Stelle nicht
sinnvoll sein, da es im Folgenden nur darum geht, über wichtige Arbeiten

aus der Zeit von 1990-2010 zu sozialen Phänomenen im Gebiet der heutigen
Schweiz in der Zeit des Spätmittelalters zu berichten, unabhängig von der

Etikettierung der dabei eingesetzten unterschiedlichen Methoden und Sichtweisen

(zu einer Zusammenfassung bis 1990 s. Gilomen 1992). Ohnehin entpuppt
sich der Anspruch auf einen «Paradigmenwechsel» und auf immer neue turns

(linguistic, interpretive, cultural, iconic, pictorial, spatial, topographic, social,

realistic turn) eher als «Feldzeichen im Kampf um institutionellen Einfluss
und öffentliche Ausstrahlung», insbesondere in Zeiten der Konkurrenz um
immer beschränktere Wissenschaftsressourcen (Conrad 2006: 150 f.). Selbst

der im Überschwang hermeneutischer Textanalyse totgesagten quantitativen

Empirie wird neuerdings eine Auferstehung sogar über die Sozial- und

Wirtschaftsgeschichte hinaus vorausgesagt (Haber 2011). Vollständigkeit kann im

Folgenden selbstverständlich nicht angestrebt werden, sondern ich muss mich

auf die wichtigsten Themenfelder beschränken. Das für die neuere städtische

Sozialgeschichte eminent wichtige Thema Familie und Verwandtschaft wird
in diesem Heft von Simon Teuscher behandelt. 15
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Soziale Schichtung, Sozialtopographie

Soziale Ungleichheit. Chancenungleichheit, soziale Schichtung sind alte
Kernthemen der Sozialgeschichte. Schichtungsmodelle sind allerdings nur für
bestimmte Fragestellungen - etwa zu städtischen Bürgerkämpfen - verwendbar.

Die durch Erich Maschke (1967) aus der Soziologie in die Mediävistik
übertragene Untersuchung der sozialen Schichtung städtischer Bevölkerungen
im Spätmittelalter ist in der Folge eines provokanten Artikels von Michael
Mitterauer (1977) grundsätzlich diskutiert worden (Wunder 1978; Ellermeyer
1980). Die Unzulänglichkeit eines auf blosse statistische Vermögensklassen

abgestützten Ansatzes ist seit Langem bekannt. Dennoch gibt es nur wenige neuere

Untersuchungen, welche für eine einzelne Stadt eine Vielfalt unterschiedlicher
Parameter (Lagemerkmale) für die Erstellung einer Sozialschichtung nutzbar
machen. Die Monografìe zur Stadt Sankt Gallen von Willi Schoch (1997) bietet

hier eine bisher nicht erreichte Fülle von Angaben. Zu den Vermögensgruppen
und -schichten werden Merkmale erarbeitet, die dem Hauptkriterium des

Vermögens die für eine Schichtungsanalyse nötige Tiefenschärfe verleihen (Beruf,
Bürgerrecht. Hausbesitz, Ämter, sozialtopografische Angaben. Geschlecht, Alter
und Abstammung, Konnubium).
Die sozialstatistischen Ergebnisse werden mit den räumlichen Strukturen der Stadt

zu einer Sozialtopografie verbunden. Diese trifft heute auf ein neues Interesse an

sozialen Intcraktionsräumen. Schoch erörtert und korreliert Bevölkerungsdichte,
Behausungsdichte, Verteilung nach Vermögen. Wohnlagen der Frauen sowie

Grundpfandbelastungen als Indikator der Liegenschaftswerte. In Sankt Gallen

gab es im Spätmittelalter keine soziale Segregation der Wohngebiete. Reiche

und Arme wohnten, verteilt über das ganze Stadtgebiet, nebeneinander. Es gab

jedoch Gebiete, die einen erhöhten Anteil der einen oder anderen sozialen Schicht
oder Gruppe aufwiesen. Kleinräumig lassen sich Gruppierungen nach sozialen

Merkmalen feststellen, insbesondere etwa die Häufung von Frauenhaushalten.

Das erstaunliche Ausmass der innerstädtischen Mobilität, über die auch zu Zürich
neuere Untersuchungen vorliegen (Gisler 1993: Sutter 2002), kann der Verfasser

auch für Sankt Gallen nachweisen. Die Bindung an das Wohnhaus und die engere
Nachbarschaft war insbesondere für die Unterschicht im Spätmittelalter eher

kurzlebig (Gilomen 2009b).
Ansätze zu eigentlichen Soziotopen sind nur in grösseren Städten feststellbar,

so in den Randständigenquartieren des Basler Kohlenbergs oder des Zürcher

Kratzquartiers (Simon-Muscheid 1992, 2001; Gisler 1993). Eine religiös
motivierte, freiwillige Segregation der Juden ist bemerkbar; zu einer fremdbestimmten

Ghettoisierung ist es aber nur in Genf gekommen (Gilomen 1999). Die Ballung
16 von Beginen bei den Klöstern der Dominikaner und Franziskaner hat in Zürich
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zu «Frauenquartieren» geführt (Wehrli-Johns 1980; danach Bless-Grabher 2002).
Zwar lässt sich durchaus der sozial unterschiedl iche Charakter einzelner Quartiere

beschreiben, insgesamt blieb die soziale Segregation aber beschränkt, was auch

damit zusammenhängt, dass in reichen Quartieren auch die Zahl armer Dienstboten

hoch war. Bei den Berufen lassen sich konzentrierte und disperse Gewerbe

unterscheiden, was mit benötigten Ressourcen (Wasser, Wasserkraft, Gefälle und

so weiter), gewerblichen Einrichtungen (unter anderem Brot- und Fleischschal)
und Immissionen (Geruch, Lärm, Feuergefahr) zusammenhängt. Strassennamen

nach Gewerben lassen nur ausnahmsweise auf eine entsprechende Konzentration
schliessen. Stärker in den Fokus neuerer Forschung sind die Stadterweiterungen
und Vorstädte mit ihren jeweils von der Kernstadt unterschiedenen sozialen

Charakteristiken getreten.
Roland Gerber (2001) hat sich die Frage gestellt, welches die sozialen,
politischen und ökonomischen Voraussetzungen dafür waren, dass Bern den grössten
Stadtstaat nördlich der Alpen zu errichten vermochte, ohne dass es zu erhebliche

Spannungen zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen kam. Dazu

analysiert er ausführlich den Inhalt des Bürgerrechts. Dank der erstmaligen
eingehenden Auswertung der zeitgenössischen Udelbücher und deren Verknüpfung

mit vielen weiteren Quellen, insbesondere den Steuerlisten, können die

demografischen Verhältnisse ganz neu nach Haushalten, Haushaltvorständen,

Wohnort, Vermögen, Beruf und Herkunft dargestellt werden. Das führt zu

einer breiten Sozialtopografie. Reichtum und Armut, Vermögensstruktur und

Vermögensentwicklung, Handel und Gewerbe, die Bedeutung der Zünfte und

Gesellschaften, der Zusammenhang von Reichtum und politischen Ämtern

sind sozialgeschichtlich zentrale Aspekte. Als Besonderheit der bernischen

Entwicklung stellt Gerber eine aussergewöhnlich dichte soziale, ökonomische
und politisch-herrschaftliche Verflechtung der Stadt- mit der Landbevölkerung
heraus, welche durch das expansive Ausgreifen der Stadt aufs Land entstanden

ist. An innerstädtischen Unruhen werden nur der Geltenhalsaufstand 1368 und

die Ratsentsetzung von 1384 kurz behandelt. Chronologisch führt das Buch

nur bis an den Twingherrenstreit heran, zu dem aber Regula Schmid (1995)
eine umfassende Monografie vorgelegt hat. Der Twingherrenstreit zählt - wie
in Zürich der Waldmannhandel - zu jenen schweren Konflikten, welche aus

der Herausbildung der Landeshoheit von Städten unter gleichzeitiger Media-

tisierung gewachsener kleinteiliger Herrschaften erwachsen sind. Im Rahmen

dieses Streites ist es in Bern zu einer scharfen Auseinandersetzung zwischen
den der städtischen Oberschicht angehörenden adligen Twingherren (Gerichts-
herren) und einer bürgerlichen Gruppe, angeführt durch den Schultheissen Peter

Kistler, einen Metzger, gekommen. In einem sozialgeschichtlichen Teil erfasst

Schmid die Gross- und Kleinräte aufgrund von Gesellschaftszugehörigkeit, 17
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Beruf, Verwandtschaft und Alter und analysiert das politische Handeln dieser
321 Männer. Der Konflikt fand seinen Höhepunkt im Auszug derTwingherren
aus der Stadt, verbunden mit einem Wirtschaftsboykott und der Drohung, das

Bürgerrecht aufzugeben.

Sozialgeschichtliche Aspekte kommen auch in der umfassenden, vom
Hochmittelalter bis zur Gegenwart führenden Monografie von Fritz Glauser (2002)
über das Luzerner Stadtviertel Kleinstadt Ost linksufrig der Reuss zur Sprache.
Glauser behandelt die Zahl der Privathäuser und den Ersatz von Holzbauten durch

Steinbauten, er untersucht Mieterinnen und Mieter, Bürger und Hintersassen,

Handwerksgesellen und Dienstboten und erschliesst so die spätmittelalterliche
Topografie von Wirtschaft und Gesellschaft nach Kriterien des Reichtums, der

Berufe und Gewerbe. Eine Skizze der spätmittelalterlichen Sozialtopografie
Freiburgs im Uchtland im Rahmen einer konzisen Schilderung des Stadtbildes bietet
Carl Pfaff (1990). Die topografische Verteilung sozialer Merkmale im städtischen

Raum findet auch Beachtung in den Bänden des Historischen Städteatlasses der

Schweiz, in denen bisher die Städte Frauenfeld, Liestal, Neunkirch und Weesen

bearbeitet wurden; der Band Chur ist im Druck (Stercken 1997; Stercken/Güntert

1997; Rippmann 2009; Fuchs 2011).

Stadtbürger

Das Bürgerrecht ist in den meisten Städten Kriterium für Integration oder
Ausschluss oder - in seit kurzem von den deutschsprachigen Historikern
adoptierter Luhmannn'scher Begrifflichkeit - Inklusion oder Exklusion in

die städtische politische (nicht wirtschaftliche) Gemeinschaft (Schmid 1996).

Dazu sind neuere Arbeiten im Rahmen eines Forschungsprogramms von Rainer

C. Schwinges (2000 und 2002) über die Bürgerbücher entstanden. Bruno
Koch (2002a; siehe auch 1997) hat den Bürgerbegriff in seiner speziellen
zürcherischen Ausprägung untersucht und in innovativer Weise Zuwanderung,
Einbürgerungspolitik und -praxis sowie den Integrationsprozess der Neubürger
in der Zeit von 1335-1545 analysiert. Der Versuch, Rechtsgrundsätze, welche

ausschliesslich die Bürger betrafen, vom allgemein geltenden Stadtrecht
abzutrennen, blieb wohl dem Normativen verhaftet. Rechte und Pflichten
der Bürger beziehungsweise verschiedener Gruppen von Bürgern unterlagen
einem «willkürlichen» Wandel in der alltäglichen Praxis. Bei der Abgrenzung
von Bürgern und Nichtbürgern gibt doch sehr zu denken, dass der Zürcher
Rat 1425 darauf hinweisen konnte, es gebe viele, die sich selbst für Bürger
hielten, aber im Bürgerbuch nicht verzeichnet seien, und dass derselbe Rat ad

hoc entscheiden konnte, betreffend einen Nichtbürger vorzugehen, als wäre
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er ein Bürger. Dass «der Bürger ohne Ratsfähigkeit [...] rechtlich das volle

Bürgerrecht» (Koch 2002a) geniesse, erscheint ohne Lebensbezug. Adlige und

geistliche Gedingbürger, Judenbürger, auch selbständige Frauen (Studer 2000,

2002), vielleicht auch Ausbürger und Pfahlbürger (Christ 2002: Marchal 2002:
Gerber 2001 gehören meines Erachtens durchaus in das von den Zeitgenossen
als einheitlich vorgestellte Bürgerrecht, das aber eben vielfach abgestuft war
(Gilomen 2002). Aufgrund der Herkunftsorte der Eingebürgerten gelingt es

Koch, die Struktur des Migrationsraums Zürichs zu rekonstruieren. Bisherige
Annahmen der Forschung werden dabei in wesentlichen Punkten korrigiert.
Fast die Hälfte der Neubürger wanderte aus Städten zu. Neubürger aus Dörfern
brachten fast gleichviel Vermögen mit wie solche aus Städten. Da das

Durchschnittsvermögen auf dem Land bedeutend geringer war als in der Stadt (so

Schlüer 1978), bedeutet dies wohl auch, dass eher die wohlhabenden Landleute
in die Stadt migrierten. Vor allem spezialisierte Berufsleute stammten aus fernen

Migrationsräumen. Aufgrund der aus den Bürgerbüchern gewonnenen Angaben
über Handwerkermigration können gewerbliche Ausrichtungen einzelner Städte,

die Entwicklung der Gewerbe und ihre Konjunkturen ermittelt werden (Koch
2002b: zur Handwerkermigration nach Basel auch Schulz 2002). Koch sieht in

der Gewährung des Bürgerrechts den entscheidenden Schritt zur Integration.
Der weitere Integrationsprozess wird anhand der Kriterien Vermögen, politische
Partizipation und Sozialtopografie untersucht. Das Durchschnittsvermögen
der Neubürger war etwas höher als dasjenige der Gesamtbevölkerung, weil
sich unter ihnen weniger Arme befanden; hingegen war es geringer als das

der eingesessenen Bürger. Nach der Einbürgerung stieg es differenziert nach

Berufen und Herkunftsorten aber rasch an und glich sich dem Durchschnitt der

alteingesessenen Bürger an: die wirtschaftliche Integration gelang also.

Hingegen wurde die politische Integration durch Zugang zu den Ämtern im Lauf
der Zeit schwieriger. Der 1350 noch offene Rat hat sich nach Koch allmählich
stärker abgeschlossen. Es bildete sich gleichzeitig ein Verwaltungspatriziat. Je

geringer das Vermögen und je weiter die Migrationsdistanz war, umso kleiner

war die Chance der Ratspartizipation. Neben Abkömmlichkeit dürfte auch ein

persönliches Beziehungsnetz dafür erforderlich gewesen sein. Dass Neubürger
nur selten der Unterschicht zuzuordnen sind, ergibt auch ihre Wohnlage. Ihr
Umzugsverhalten in der Stadt zeigt den allmählichen Aufstieg, der bereits bei

der Vermögensentwicklung zu konstatieren war.
Arme wurden von der Einwanderung möglichst ferngehalten. Das gilt selbst für
Landleute, die vor kriegerischen Bedrohungen nur vorübergehend Zuflucht in

den sicheren Städten suchten, wie Katharina Simon-Muscheid (2000) anhand der

Massnahmen der Stadt Basel gegen den Zustrom aus dem Elsass im Rahmen des

Armagnakenkriegs herausgearbeitet hat. 19
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Die Einbürgerungsfrequenzen im regionalen Vergleich hat für das Reich Roland

Gerber (2002) dargestellt. Die Fluktuation sei sowohl mit ökonomischen wie

politisch-rechtlichen Entwicklungsunterschieden der verschiedenen Landschaften

zu erklären. Langfristige und konjunkturelle Faktoren, auf die bewusstes

Handeln kaum Einfluss nehmen konnte, seien bei der Untersuchung städtischer

Bürgerrechtspolitik zu berücksichtigen.
Ein persönliches Netzwerk aus Verwandtschafts-. Freundschafts- und

Klientelbeziehungen der engsten politischen Führungsgruppe um Hans Waldmann
hat Ueli Vonrufs (2002) herausarbeiten können. Er hat dabei die in der

Soziologie entwickelte network analysis fruchtbar gemacht. Vonrufs konnte die

wechselnden Einflussnahmen der Führungsclique auf verschiedene städtische

Korporationen und Gremien, die Beziehungen der Spitzenpolitiker zu auswärtigen

Fürsten, die Vermittlerposition bei der Verteilung von Ressourcen und

das Entstehen eines auf einen einzigen Patron - Hans Waldmann - zentrierten
Netzwerks sowie dessen ganz konkretes Funktionieren und seine Veränderung
darstellen. Aufgrund der Gesandtschafts- und Kommissionstätigkeit schält
sich eine kleine Gruppe von nur 17 Personen als innerster Führungskreis des

Kleinen Rats zwischen 1450 und 1489 heraus. Der Kleine Rat war fest in der

Hand der Reichen (meist Rentner und Kaufleute). Dass etwa die Hälfte der

Mitglieder als erste ihres Geschlechts im Rat sassen. zeigt - so Vonrufs anders

als Koch - dessen Offenheit für novi homines. Neben dem innersten Kreis des

Kleinen Rats war das Zunftmeisterkollegium zwischen 1450 und 1489 der
bedeutendste Machtfaktor. Nach Vonrufs hat es aber erst unter Waldmann seine

zuvor immer durch Konsenswillen temperierte Vorrangstellung entschlossener

durchgesetzt. Auch die Stellung des Grossen Rats ist in der neueren Forschung
umstritten; er wird hier nach verschiedenen Indizien, insbesondere auch nach der

Anzahl «Verordnungen», als zwischen 1450 und 1489 praktisch bedeutungslos
eingeschätzt. Es ergibt sich das Bild einer sehr erfolgreichen Dominanz der

Machtpositionen durch eine politische Clique, deren innerei Zusammenhalt
durch materielle Vorteile für die Mitglieder gesichert wurde. Waldmann konnte
insbesondere die Pensionen der Habsburger und die Gelder für die Vertretung
der Mailänder Interessen unter seinen Anhängern verteilen. Auch nutzte er
seinen Einfluss, um seinen Anhängern einträgliche Ämter zu verschaffen. Von
besonderem Interesse ist die informelle Institutionalisierung der politischen
Interessensgruppe in der Tischgesellschaft in der Trinkstube zum Schneggen.
Eine Verflechtungsanalyse der Verwandtschaft Waldmanns widerlegt die immer
noch vertretene These des ungewöhnlichen Aufstiegs eines Aussenseiters. Für
seine Laufbahn waren besonders die verwandtschaftlichen Beziehungen hinein
in die einflussreichsten, zünftige Kreise der Stadt wichtig.

20
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Zünfte, Gesellschaften, Bruderschaften

Von den im Auftrag der Zünfter verfassten Zunftgeschichten sind hier aufgrund
der eingehenden Berücksichtigung sozialer Funktionen zwei zu nennen: zunächst

jene von Markus Brühlmeier und Beat Frei (2005), welche alle Zürcher Zünfte von
1336-2005 behandelt und der Geselligkeit in Ürten-Gemeinschaften, Trinkstuben
und an Festanlässen breiten Raum gibt, sowie auch die Armenfürsorge und das

Totengedächtnis von Handwerkern und Gesellen thematisiert. Auf soziale Aspekte

geht auch Martin Uli (2003b) in seiner Darstellung der Zürcher Constaffel ein.

Trinkstuben. Geschlechtergesellschaften und Bruderschaften gehören zu den

prägnantesten sozialen Formen der spätmittelalterlichen Städte. Mathias Kälble
sieht als Entstehungsgrund der ältesten patrizischen Trinkstubengesellschaften -
etwa auch in Basel und Schaffhausen - Rivalitäten und politische Konkurrenz
innerhalb der bürgerlichen Oberschicht. Die Zunftverfassungen führten dann

zur Abgrenzung gegenüber wirtschaftlichen und politischen Aufsteigern und die

patrizischen Gesellschaften wurden zur Durchsetzung gemeinsamer Interessen

genutzt. Seit dem 15. Jahrhundert wurden diese Stuben dann zunehmend zu

Orten der Zivilisierung des SozialVerhaltens (Kälble 2003). Katharina Simon-
Muscheid (2003) hat darauf hingewiesen, dass auch in zünftigen Trinkstuben
und Bruderschaften sowohl Einheit gestiftet wie Abgrenzung betrieben, dass

Solidarität wie Disziplinierung geübt wurde. Philipp Caretta (2005) konnte zeigen,
dass sich Meister und Gesellen in der Freizeit zu Spielerrunden auf den Stuben

trafen, ihre soziale Interaktion sich also nicht auf die Arbeit beschränkte. Auf die

sozialen Funktionen der üppigen Festmähler der Zünfte etwa in Basel hat Gerhard

Fouquet (1992) hingewiesen: sie erneuerten den Gruppenzusammenhalt, trugen
bei den Herrenzünften durch den ostentativen Luxus zur Selbstvergewisserung
der gesellschaftlichen Position bei, verstärkten durch die geladenen städtischen

Obrigkeiten symbolisch die Verankerung in der Stadtverfassung. Urs Amacher

(2002) skizziert die 13 Laienbruderschaften und bruderschaftlichen Stiftungen
Zürichs. Für mobile Gruppen, etwa die wandernden Handwerker und Gesellen,

boten überregionale Bruderschaften und sogenannte «Königreiche» Ersatz für
familiale und lokale Netzwerke und Rückhalt in Konflikten; sie förderten die

Inklusion in die Stadtgesellschaften (Simon-Muscheid 2009).

Wirtschaftliche Eliten und Stadtadel

Vermochten wirtschaftliche Funktionen und wirtschaftlicher Erfolg in
Gesellschaften dieser Zeit einen Elitestatus zu begründen und lässt sich für diese Zeit
mithin von wirtschaftlichen Eliten sprechen? Dieser Frage geht Hans-Jörg Gilomen 21
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(2006) im Vergleich von Städten im Reich (darunter etwa auch Basel und Zürich)
und Italien nach. Letztlich stellt sich damit die Frage, ob Reichtum in einer durch

den Wert der Ehre dominierten Gesellschaft soziale «Überlegenheit» und damit

Elitestatus zu vermitteln vermochte oder ob er nicht bloss eine Voraussetzung
dafür darstellte, allenfalls Ehre zu erwerben und so von der dominanten
gesellschaftlichen Elite als gleichwertig anerkannt zu werden (zur Ehre der Versuch

von Wechsler 1991). In den Städten des Reichs ergänzten und ersetzten seit

dem 13. Jahrhundert zunehmend kaufmännisch geprägte Eliten die ständisch

bestimmten politischen Führungsgruppen. Dieser Übergang zu wirtschaftlichen
Funktionseliten ist nicht ohne politische Verwerfungen abgegangen. Die These,

dass die spätmittelalterlichen Bürgerkämpfe nur die durch die sozioökonomische

Entwicklung gestörte Kongruenz wirtschaftlicher und politischer Macht wieder

herstellten, hat viele Anhänger gefunden. Angeführt wurden diese Kämpfe durch

reich gewordene Kaufleute und Zünfter händlerischen Einschlags; die wirklich
benachteiligten Schichten der Armen und Ärmsten haben sich gar nicht oder

nur als Mitläufer beteiligt. Das Ergebnis der Bürgerkämpfe erschöpfte sich im
Wesentlichen meist darin, wirtschaftlich erstarkten Gruppen eine ihrer
ökonomischen Potenz angemessene Beteiligung an der Macht zu verschaffen. Für sie

war das Feld der Finanzwirtschaft, auf dem sie ihre ökonomische Kompetenz
voll ausspielen konnten, geradezu ideal, um ihre Beteiligung an der Macht
durchzusetzen. Tatsächlich stehen Auseinandersetzungen um finanzwirtschaftliche

Fragen insbesondere der Besteuerung und Verschuldung bei der erdrückenden

Mehrheit der Bürgerkämpfe als auslösende und dann auch durchgefochtene

Fragen im Vordergrund (Gilomen 1994a). Eigenständige kulturelle Werte haben

diese «Neureichen» kaum entwickelt. Ein geradezu klassisches Beispiel für die

Attraktivität des adligen Leitbildes für sie ist Heinrich Göldlin aus Pforzheim,
der es durch reine Geldgeschäfte vom markgräflichen Eigenmann zu einem der

reichsten Zürcher Bürger und zum angesehenen Mitglied der Constaffel brachte.

Göldlin hat versucht, durch die Investition seines Reichtums in symbolische Güter

an die Lebensführung und damit den Status der adligen Elite heranzukommen.

Vielen erschien für den gesellschaftlichen Aufstieg der Wechsel zu adligen
Lebensformen notwendig oder erstrebenswert, also eine Anpassung an eine nach

anderen Kriterien definierte Elite. Das weist darauf hin, dass wirtschaftlicher

Erfolg und Reichtum allein im Spätmittelalter nicht nachhaltig statusbegründend
sein konnten.

Die Abnahme der Bedeutung des alten Adels in den Städten im 15. Jahrhundert

bestätigen auch neuere Studien. Im Zusammenhang mit der städtischen

Territorialpolitik ging aus dem Bürgertum eine neue Elite hervor, ein Verwaltungs-
patriziat. welches Ämter in den Territorien wahrnahm und adlige Lebensformen
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Adelsbrief und Ritterschlag, den Erwerb einer Burg, eines Adelsturms, von
Gerichtsherrschaften, auch durch Konnubium mit alten Adelsgeschlechtern
und Namenswechsel, durch Betätigung als Söldnerführer oder durch Hinwendung

zum Rentnerdasein zu vollziehen (zu Bern schon de Capitani 1982; zu

Zürich: Eugster 2003; Uli 2003a; Kajatin 2003; Frey 2003, 2004; allgemein
auch Gilomen 2006). Es gibt indessen eine Reihe von Hinweisen, dass solche

«neue Adelige» als Emporkömmlinge verspottet wurden (Gilomen 1994b. 2006;

Glauser 1997); bezeichnend erscheint es, dass Angehörige des alten Adels von
ihnen nicht geduzt werden wollten (Rippmann 1998). Die Burgunderkriege
brachten eine «eigentliche Ritterinflation»: Bürger aus Basel, Bern, Luzern,
Zürich wurden zu Rittern geschlagen; einige wiesen diese Ritterschaft dann

aber angesichts der Kosten rittermässiger Lebensführung zurück (zu Luzern

Glauser 1997). Nach Glauser erfuhr die Ritterwürde im 15. und 16. Jahrhundert

eine völlige Umformung: sie löste sich von der adligen Trägerschaft und wurde

zur veräusserlichten Auszeichnung in der bürgerlichen Oberschicht. Über die

soziale Stellung und die Handlungsfähigkeit adliger Witwen insbesondere in

der Stadt Winterthur berichten Martin Leonhard und Peter Niederhäuser (2003).

Klerus in den Städten

Die Stellung des Klerus in den Städten war ambivalent. Max Weber hat ihn einst

als «unassimilierbare Fremdmacht» bezeichnet, und zwar wegen seiner

«unaustilgbaren ständischen Privilegien», nämlich dem besonderen Gerichtsstand

und der Steuerfreiheit.1 Im Verlauf des 15. Jahrhunderts hat sich die Einbindung
indessen verstärkt: Geistliche wurden in Zürich einzeln durch die Aufnahme ins

Gedingbürgerrecht, ganze geistliche Institutionen durch zunächst freiwillige,
zunehmend aber ordentliche Steuern zum Mittragen der städtischen Lasten

herangezogen (Gilomen 2002). Gerald Dörner (1996) stellt in seiner Monografie zu

Zürich die soziale und verwandtschaftliche Herkunft des Klerus, seine rechtliche,

gerichtliche und fiskalische Einbindung, die Begegnung von Laien und Klerus

im Rahmen von Seelsorge, Festtagen, Prozessionen und im Stiftungsverhalten
dar. Der Pfarreiklerus von Estavayer, Murten und Romont hat eine mustergültige

Darstellung durch Peter Jäggi 1994) gefunden, wobei die Biografien der Kleriker,
ihre Funktionen und Pfründen ausführlich behandelt werden. Die eigentümliche

Bildung von Priestergemeinschaften fasste die grosse Zahl der Pfarrgeistlichkeit
zusammen. Predigten, Prozessionen, Wallfahrten und andere Frömmigkeits-
formen, Altar- und Messestiftungen spiegeln die günstigen Beziehungen zu den

Laien. Absentismus und moralische Verstösse, auch Konkubinate verursachten
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Grosse Fortschritte hat die Prosopografie der Stifts- und Klostergeistlichkeit
gemacht. Im Berichtszeitraum seit 1990 sind in der Reihe Helvetia Sacra 13 Bände

erschienen, die das Mittelalter betreffen. Insbesondere die Amtsviten der Oberen

der städtischen Ordensniederlassungen bieten ein sehr reichhaltiges Material

zur Prosopografie des Stadtklerus (Helvetia Sacra 1991-2006). Angeregt durch

Ludwig Schmugge ist das geistliche Personal mehrerer städtischer Stifte

aufgearbeitet worden: Sankt Martin in Rheinfelden (Desarzens-Wunderlin 1989).

Sankt Mauritius in Zofingen (Hesse 1992, 1993, 1996), Gross- und Fraumünster

in Zürich (Gabathuler 1998; Meyer 1986). Auch die «semireligiösen» Beginen
und Begarden sind für das gesamte Gebiet der Schweiz aufgearbeitet worden

(Helvetia Sacra 1995). Der Basler Beginenstreit, in dessen Verlauf aufgrund

von Hetzpredigten des Dominikaners Johannes Mulberg die mit den Franziskanern

verbundenen Beginen aus der Stadt vertrieben wurden, ist von Alexander

Patschovsky (1993) und Sabine von Heusinger (2000) nochmals aufgerollt worden

(auch Schiewer 1996).

Verschiedene Arbeiten zu Testamenten und Seegerätstiftungen behandeln

Frömmigkeit aus einem engen religiösen Blickwinkel und untersuchen die Wahl

der Begräbnisstätte und Anweisungen zum Begräbnis, Vergabungen ad pias
causas und karitativer Art, Messe und Jahrzeitstiftungen (Pasche 1989; La-

vanchy 2003). Sie gehen dabei nur am Rande auf sozialhistorische Aspekte
ein, wie etwa genauere prosopografische Nachweise zu den Testatoren und zur
Reichweite der letztwillig Bedachten. Andere Arbeiten berücksichtigen soziale

Aspekte eingehender. Die Arbeit von Gregor Zenhäuser 1992) beruht auf einer

Auswahl von 290 Testamenten und Kodizillen aus der Diözese Sitten. Erblasser

sind in einem Drittel Kleriker, zwei Drittel der Testatoren sind männlich, ein

Drittel weiblich. Sozialgeschichtlich von Interesse sind die Anordnungen über

die Erbfolge und der Kreis der dabei Bedachten, der bei Frauentestamenten

eine weitere Verwandtschaft und Bekanntschaft umfasst als bei Männern. Auf
70 Basier Testamenten, einer grossen Zahl weiterer letziwüliger Verfügungen,
1800 Vorsorgeverträgen und weiteren Akten der freiwilligen Gerichtsbarkeit aus

der Zeit von 1450-1500 beruht die Monografie von Gabriela Signori (2001) über

kinder- und familienlose Erblasser in Basel. Nachdrücklich wird dabei auf die

Häufigkeit von Formen hingewiesen, welche von der «normalen» Kernfamilie
abweichen. Diese finden meist nur als Randphänomen Beachtung, sollten aber

gemäss Signori eher dazu einladen, das Zentrum neu zu setzen. Allerdings gilt
dies zunächst wohl nur quantitativ; als mentales Idealbild der Zeit (und nicht

erst des 19. Jahrhunderts) ist vielleicht mit der Kernfamilie - auch wenn diese

lebenszyklisch in Sukzessivehen verwirklicht wurde - weiter zu rechnen. Selbst

in der modernen Patchworkfamilie ist ja diese zählebige Idealvorstellung eines
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